jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 31 K-WWLG

K-WWLG - Kérntner Wald- und Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2021

§ 31

Abldsung von Gewerbeholzbezugsrechten

(1) Ein Gewerbeholzbezugsrecht ist das Recht, von einer verpflichteten Liegenschaft Holz fir die Ausibung eines auf
der berechtigten Liegenschaft betriebenen Gewerbes in dem in der Regulierungsurkunde eingerdumten Ausmalfd zu
beziehen.

(2) Wird die Ablosung eines Gewerbeholzbezugsrechtes verlangt, hat die Behdrde unter Bedachtnahme auf die
Interessen der Schaffung und Erhaltung einer leistungsfahigen, nachhaltigen und umweltvertraglichen Land- und
Forstwirtschaft, die besonderen Verhdltnisse des Einzelfalles und unter sorgfaltiger Abwagung aller sonstigen
berthrten Interessen zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in welcher Form (§ 20 Abs 1) und in welchem AusmaR
eine solche Abldsung stattfinden soll.

(3) Wird das Gewerbe, auf das sich das Holzbezugsrecht bezieht, nicht ausgelbt, hat die Behdrde auf Antrag des
Eigentimers der verpflichteten Liegenschaft zu entscheiden, ob das regulierungsurkundliche Holzbezugsrecht zu
verringern ist oder ob das Holzbezugsrecht auf die Dauer der Nichtaustibung des Gewerbes zu ruhen hat.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-wwlg/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/k-wwlg/paragraf/20
file:///

	§ 31 K-WWLG
	K-WWLG - Kärntner Wald- und Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG


